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I. Grundlagen und Methoden

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der Personalstandstatistik sind das Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I S. 438), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1401) geändert worden ist in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2727) geändert worden ist. Mit der Personalstandstatistik werden die Angaben
zu § 6 FPStatG erhoben.

Auskunftspflichtig zur Personalstandstatistik sind nach § 11 Absatz 1 und 2 Nummer 4 FPStatG in Verbindung mit  
§ 15 BStatG:

bei den Ländern die zuständigen Landesministerinnen und Landesminister, Landessenatorinnen und Lan-
dessenatoren oder die Leiterinnen und Leiter der für die Zahlbarmachung der Bezüge zuständigen Stellen,
bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden, den Zweckverbänden und anderen juristischen Personen
zwischengemeindlicher Zusammenarbeit, soweit sie an Stelle kommunaler Körperschaften kommunale Auf-
gaben erfüllen, den Sozialversicherungsträgern unter Aufsicht des Landes sowie den rechtlich selbstständi-
gen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Kommunal- oder Landesaufsicht die Leiterinnen
und Leiter dieser Erhebungseinheiten oder der für die Zahlbarmachung der Bezüge zuständigen Stellen.

2. Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Die Personalstandstatistik wird in jedem Jahr zum Stichtag 30. Juni als Totalerhebung durchgeführt. Sie ermittelt 
Daten über die Strukturen des Personals im öffentlichen Dienst. 

Die Ergebnisse der Personalstandstatistik sind Grundlage für politische Entscheidungen für Änderungen und zur 
Weiterentwicklung des Dienst-, Besoldungs-, Tarif- und Versorgungsrechts. Die dort zu treffenden Regelungen er-
fordern sehr detaillierte statistische Ergebnisse, die den jeweils gefragten Sachverhalt eingehend beleuchten. Au-
ßerdem werden die Ergebnisse für Berechnungen über die zukünftige Entwicklung des Personalbedarfs verwendet. 
Die Personalstandstatistik bildet zudem eine wichtige Datengrundlage für Änderungen des öffentlich-rechtlichen Al-
terssicherungssystems. Sie ist wichtige Basis für Vorausberechnungen über die Höhe der zukünftigen Versorgungs-
ausgaben. Die Ergebnisse der Personalstandstatistik dienen ferner der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes 
und der Länder, sie sind Grundlage für Personalstruktur- und Organisationsuntersuchungen, die Aufstellung von 
Gleichstellungskonzepten sowie Benchmarking insbesondere im kommunalen Bereich und werden von Ländern und 
Gemeinden genutzt, um Rationalisierungspotenzial aufzudecken. 

Da für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse keine Sozialversicherungspflicht besteht, stellt die Personalstandsta-
tistik die einzige umfassende Datenquelle zur Ergänzung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten dar und 
fließt damit in Arbeitsmarktstatistiken und in die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ein. Darüber hinaus wer-
den die Ergebnisse der Personalstandstatistik für die Ermittlung der Arbeitskosten und für die Verdiensterhebung in 
den Bereichen O „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung“ und P „Erziehung und Unterricht“ der 
Klassifikation der Wirtschaftszweige verwendet. Hier ersparen sie eine ansonsten notwendige Datenerhebung. 

Der Berichtskreis der Personalstandstatistik umfasst das Personal des Landes, der Gemeinden und Gemeindever-
bände, der Sozialversicherungsträger unter Landesaufsicht, der Zweckverbände sowie die staatlichen und kommu-
nalen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die in öffentlicher oder privater Rechtsform geführt werden. 
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3. Erläuterung der Begriffe

Beschäftigungsbereich 

Es wird zwischen Landesbereich, Bereich der Sozialversicherung und Kommunalbereich unterschieden, die sich 
wiederum jeweils untergliedern (siehe Struktogramm): 

Landesbereich 
Zum Landesbereich gehören der Kernhaushalt und die Sonderrechnungen des Landes sowie die rechtlich 
selbständigen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (ohne SGB) unter Landesaufsicht. Zu letz-
teren gehören in Hessen vor allem die Hochschulen, die (außer den Verwaltungsfachhochschulen) 2001 aus 
dem Kernhaushalt des Landes ausgegliedert wurden. 

Bereich der Sozialversicherung 
Hierzu zählen die Träger der Sozialversicherung unter Aufsicht des Landes (Kranken-, Unfall- und Renten-
versicherungen) sowie die rechtlich selbständigen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform nach 
SGB (z. B. der Medizinische Dienst der Krankenkassen). 

Kommunalbereich 
Zum Kommunalbereich gehören der Kernhaushalt und die Sonderrechnungen der Gemeinden, Gemeinde-
verbände sowie die Zweckverbände und die rechtlich selbständigen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher 
Rechtsform unter kommunaler Aufsicht (z. B. als Anstalt des öffentlichen Rechts geführte Jobcenter). 

Kernhaushalte 
Kernhaushalte sind die Ämter, Behörden, Gerichte und Einrichtungen des Landes, der Gemeinden und Ge-
meindeverbände. 

Sonderrechnungen 
Sonderrechnungen sind die aus den Kernhaushalten ausgegliederten rechtlich unselbstständigen Einrich-
tungen wie Eigenbetriebe, Landesbetriebe und Sondervermögen. 

Beschäftigte – Vollzeitäquivalente 

Unter Beschäftigte sind unabhängig von ihrem Beschäftigungsumfang Beamtinnen und Beamte und Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer zusammengefasst. 
Für die Darstellung der Vollzeitäquivalente werden die Beschäftigten anhand ihres Arbeitszeitfaktors in Vollzeitkräfte 
umgerechnet, d. h. Teilzeitbeschäftigte werden nur mit ihrem Anteil an der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten 
berücksichtigt. Beschäftigte in Altersteilzeit fließen jeweils mit der Hälfte ihrer regulären Arbeitszeit ein, unabhängig 
davon, ob sie sich in der Arbeits- oder Freistellungsphase befinden. 
Geringfügig Beschäftigte und ohne Bezüge Beurlaubte werden in den Tabellen des vorliegenden Berichts nicht nach-
gewiesen. 

Art des Beschäftigungsverhältnisses 

Beamtinnen und Beamte 
Als Beamtinnen und Beamte zählen Bedienstete, die — auf Lebenszeit, Zeit, Probe, Widerruf — durch eine 
Ernennungsurkunde in das Beamtenverhältnis berufen worden sind. Nicht als Beamtinnen und Beamte zäh-
len: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Bezüge nach einem Besoldungsgesetz erhalten, Dienstord-
nungsangestellte, sowie Kräfte, die in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehen, sofern die-
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ses überwiegend für Berufe außerhalb des Beamtenverhältnisses Voraussetzung ist (z. B. Rechtsreferen-
darinnen und Rechtsreferendare). Dieses Personal wird den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zuge-
ordnet.  

Die Richterinnen und Richter sowie die Bezieherinnen und Bezieher von Amtsgehalt sind in den Beamten-
zahlen enthalten. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten alle in einem privatrechtlichen Arbeitsvertragsverhältnis ste-
henden Beschäftigten, die in der Regel in der Deutschen Rentenversicherung versicherungspflichtig sind. 
Hierzu zählen auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ausbildung. 

Laufbahngruppen 

Die Beamtinnen und Beamten werden unter Berücksichtigung ihres Bildungsabschlusses der ihrer Besoldungs-
gruppe entsprechenden Laufbahngruppe zugeordnet. 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden entsprechend der vergleichbaren Entgeltgruppen zu Laufbahn-
gruppen zusammengefasst. Man unterscheidet folgende Laufbahngruppen: 

einfacher Dienst (E1-E4) 
mittlerer Dienst (A5mD-A10mD; E5-E8) 
gehobener Dienst (A9gD-A16gDL; E9-E12) 
höherer Dienst (A13hD-A16; W-, C-, R- und B-Besoldung; E13-E15Ü, Außertarifliche) 

Mit dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen am 1. März 2014 wurde 
der einfache Dienst bei den Beamten abgeschafft. 

Umfang des Beschäftigungsverhältnisses 

Vollzeitbeschäftigte 

Vollzeitbeschäftigte sind alle Bediensteten, deren regelmäßige Arbeitszeit die übliche volle Wochenarbeits-
stundenzahl beträgt (bei Lehrkräften entsprechende Anzahl von Wochenlehrstunden). 

Teilzeitbeschäftigte 

Teilzeitbeschäftigte sind alle Bediensteten, deren regelmäßige Arbeitszeit weniger als die übliche volle Wo-
chenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten beträgt (die Alterteilzeitbeschäftigten sind separat ausgewiesen, 
sie sind daher nicht in den Tabellen der Teilzeitbeschäftigten enthalten). 

Altersteilzeitbeschäftigte 

Die Altersteilzeit ermöglicht älteren Beschäftigten eine frühere Beendigung des aktiven Berufslebens (Block-
modell) oder einen gleitenden Übergang in den Ruhestand (Teilzeitmodell). Altersteilzeit kann mit Vollzeit- 
oder Teilzeitbeschäftigten, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, vereinbart werden. Während der Ge-
samtlaufzeit der Altersteilzeit wird die Arbeitszeit auf die Hälfte der bisherigen Arbeitszeit reduziert. 

Arbeitsvolumen 
In den Tabellen zum Arbeitsvolumen wurde die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit summiert (gelegentli-
che und einmalige Abweichungen finden keine Berücksichtigung). Bei Lehrkräften wurde die Anzahl der 
Wochenlehrstunden auf die normale regelmäßige Wochenarbeitszeit angehoben. 

Aufgabenbereich 
Die Hauptorganisationsbereiche gliedern sich in Kernhaushalt und Sonderrechnungen. Die weitere Unter-
gliederung erfolgt auf der Grundlage des geltenden staatlichen Funktionenplans bzw. des kommunalen Pro-
duktplans. 
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